
Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern 
-Antiheberventil- 

 

 

1. Eine Sicherheitseinrichtung gegen Aushebern ist erforderlich,  

 

• wenn der maximale Flüssigkeitsspiegel des Tanks über den tiefsten 

Punkt der Saugleitung liegt und die Möglichkeit des Auslaufens von 

Heizöl aus dem Tank durch den hydrostatischen Druck der 

Flüssigkeitssäule besteht,  

 

• und sich Rohrleitungsabschnitte der Saugleitung unterhalb des maximal 

zulässigen Flüssigkeitsstandes des Tanks nicht über einem 

ausreichend dimensionierten Auffangraum befinden. 

 

2. Sicherheitseinrichtungen gegen Aushebern müssen den Anforderungen der 

jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 

 

 


